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Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie unS einfach an! 

Tel.:	 06051/9741- 41914
Fax:	 06051/9741- 941914
E-Mail:	beruflicheteilhabe@kca-mkk.de
www.kca-mkk.de

einGliederunGszuschuss (eGz)  
für Menschen Mit BehinderunG oder 
schWerBehinderunG – §§ 8891 sGB iii
Wer wird gefördert?

unternehmen, die einen Menschen mit Behinderung oder schwerbehinderung in ein Beschäfti
gungsverhältnis übernehmen, können einen eingliederungszuschuss erhalten, wenn von diesem 
eine geringere arbeitsleistung als üblich erwartet werden kann.

Wie wird gefördert und in welcher Höhe?

Gefördert wird in form eines zuschusses zum arbeitsentgelt, abhängig von der schwere der zu 
erwartenden Minderleistung am vorgesehenen arbeitsplatz. 

Förderzeitraum

die förderungdauer richtet sich nach der schweregrad der Beeinträchtigung. 

sie beträgt für Menschen mit Behinderung oder schwerbehinderung maximal 24 Monate.

Für besonders betroffene Menschen mit Schwerbehinderung (nach SGB IX) beträgt sie  
maximal 60 Monate.

Bei Menschen mit schwerbehinderung über 55 Jahre beträgt die förderdauer maximal 96 Monate.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim kommunalen center für arbeit beantragen.
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